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A. Bekanntmachungen des Landkreises Lüneburg

Allgemeinverfügung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf dem 
Gebiet des Landkreises Lüneburg

Auf der Grundlage von § 28 Abs. 1 IfSG, Beschränkungen von sozialen Kontakten zur Eindämmung einer Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 und der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nds. Corona-VO) vom 30.10.2020 zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Dezember 
2020 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 35 Satz 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz in der jeweils gültigen Fassung wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
1. Die Verbote nach § 10 a Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen erstrecken sich 

auf die folgenden Bereiche der Hansestadt Lüneburg:
a)  Marktplatz und Marienplatz
 Der Marktplatz mit der Straße ‚Am Markt‘, die ‚Große Bäckerstraße‘ ab der Einmündung ‚Apothekenstraße‘ 

in nördliche Richtung, die Straße ‚An den Brodbänken‘, die ‚Bardowicker Straße‘ vom Marktplatz in nördliche 
Richtung bis zur Einmündung ‚Lüner Straße‘, die Straße ‚Am Ochsenmarkt‘ mit dem Teilbereich der ‚Reiten-
den-Diener-Straße‘, welcher die Zufahrt zum Klosterhof umfasst, bis zu einer in Verlängerung der südlichen 
Hausseite des Gebäudes mit der Hausnummer 17 gedachten Linie, den Marienplatz, die Straße ‚Am Mari-
enplatz‘, sowie das nordöstliche Ende der Straße ‚Auf dem Meere‘, begrenzt nach Südwesten durch eine 
gedachte Linie in Verlängerung von der westlichen Straßenseite der ‚Egersdorffstraße‘ zum Hauseingang ‚Auf 
dem Meere‘ Nummer 47 sowie von der Straße ‚Neue Sülze‘ das unmittelbar vor dem Hauseingang der Num-
mer 35 gelegene Straßenstück.

b) Am Sande, Glockenhof und Johanniskirche
 Der Platz ‚Am Sande‘, sowie von dort ausgehend die angrenzenden Straßen ‚Grapengießerstraße‘ bis zu der 

Kreuzung ‚Kuhstraße‘/‚Enge Straße‘, die ‚Heiligengeiststraße‘ bis zu der Kreuzung ‚Enge Straße‘/‚Racker-
straße‘, die ‚Rote Straße‘ bis zu der Kreuzung ‚Ritterstraße‘/‚Kalandstraße‘, die ‚Kleine Bäckerstraße‘, ‚Glo-
ckenstraße‘, der Glockenhof, die Straße ‚Am Sande‘, sowie die Straße ‚Am Berge‘ von Süden bis zur Einmün-
dung ‚Auf dem Wüstenort‘, des Weiteren die Straße ‚Bei der St. Johanniskirche‘ inklusive des Geländes der 
St. Johanniskirche und des Schulgeländes der ‚Johannes-Rabeler-Schule‘.
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c) EKZ Kaltenmoor
 Das Einkaufszentrum Kaltenmoor mit dem St. Stephanus-Platz, begrenzt im Norden und Westen durch die 

‚Kurt-Huber-Straße‘, im Süden durch die ‚Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße‘ und im Westen durch die ‚Theo-
dor-Heuss-Straße‘, wobei die angesprochenen Straßenabschnitte der ‚Kurt-Huber-Straße‘ und ‚Carl-Friedrich-
Goerdeler-Straße‘ jeweils auch zum Verbotsbereich zählen.
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d) Thorner Platz und Schule/ Kirche
 Der Thorner Platz sowie der südwestlich gelegene Gehweg zur ‚Brandenburger Straße‘, der Weg vom süd-

östlichen Teil des Thornerplatzes zur ‚Brandenburger Straße‘ mit dem westlichen Teil des Garagenplatzes 
sowie die ‚Brandenburger Straße‘ zwischen Hausnummer 24 und Hausnummer 11, das Kirchengelände der 
evangelisch-lutherischen Paulus Kirche, die ‚Thorner Straße‘ zwischen einer gedachten Linie als Verlänge-
rung der westlichen Gebäudeseite der Paulus Kirche und der Einmündung des Gehwegs ‚Thorner Straße‘, 
der östlich um das Schulgelände der Christianischule verläuft, das Schulgelände der Christianischule inklusive 
Sport- und Parkplätzen sowie dem angesprochenen Gehweg ‚Thorner Straße‘ und dem an diesem Gehweg 
gelegenen Spielplatz, das Gelände der Kindertagesstätte Kreideberg, der südlich der Kindertagesstätte gele-
gene Teil der ‚Stöteroggestraße‘ inklusive dem Wendehammer, der Gehweg zwischen ‚Stöteroggestraße‘ und 
‚Ostpreußenring‘, sowie die ‚Neuhauser Straße‘.

e) Stintmarkt, Brücke und Fischmarkt
 Die Straße ‚Am Stintmarkt‘ inklusive des Terrassenbereichs an der Ilmenau, die ‚Lünertorstraße‘ zwischen der 

Einmündung ‚Am Stintmarkt‘ und der Kreuzung ‚Am Werder‘, die Straße ‚Am Fischmarkt‘ mit dem Fischmarkt/
Alter Kran.
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f) Kalkberg
 Das Gebiet des Kalkberges westlich der Straße ‚Beim Kreideberg‘ inklusive dem Gehweg von der Straße 

‚Neuetorstraße‘, sowie der Zufahrt von der ‚Neuetorstraße‘ an der Sporthalle (Neuetorstraße 5), dem ‚Schlöb-
ckeweg‘, begrenzt nach Süden durch den Verbindungsweg in Verlängerung von ‚Am Sülzwall‘ bis zur Straße 
‚Beim Kreideberg‘.

Ergänzend ergeben sich die Bereiche aus den anliegenden Plänen.
2. Ordnungswidrig handelt gemäß § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Anordnungen 

nach den Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung verstößt. Jeder Verstoß kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geld-
buße von bis zu 25.000 € geahndet werden. 

3. Diese Allgemeinverfügung ist gem. § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.
4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Donnerstag, 31.12.2020, in Kraft und mit Ablauf des Freitags, 01.01.2021 außer 

Kraft.
Allgemeine Begründung:Allgemeine Begründung:
Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG), wo es auszugsweise 
heißt:
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„Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, …soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 
ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, … von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde … sonstige 
Ansammlungen von Menschen beschränken...“
§ 10 a Abs. 1 der Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 22.12.2020 lautet:
„Zur Vermeidung von Ansammlungen von Menschen ist in der Zeit vom 31.Dezember 2020 bis zum Ablauf des 1.Januar 
2021 das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F 2 im Sinne des Sprengstoffgesetzes ...auf 
belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Sinne von § 2 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes 
sowie auf belebten öffentlich zugänglichen Flächen untersagt. In der Zeit vom 31.12.2020, 21 Uhr, bis zum 1.Januar 
2021, 7 Uhr, ist auch das Mitführen der in Satzes 1 genannten Gegenstände auf den dort genannten Straßen, Wegen, 
Plätzen und Flächen untersagt. Die Landkreise und kreisfreien Städte legen durch öffentlich bekannt zu gebende Allge-
meinverfügung die betreffenden Straßen, Wege und Plätze sowie Flächen im Sinne der Sätze 1 und 2 fest.“
Gegenstand dieser Allgemeinverfügung ist ausschließlich die Festlegung der betroffenen Örtlichkeiten. Die Regelungsin-
halte ergeben sich direkt aus der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen.
Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wird auf das Verbot, die beschriebenen Plätze zu betreten, verzichtet. Ein solches 
Verbot kann ggfls. vor Ort angeordnet werden, falls dies erforderlich werden sollte. Um aber bereits im Vorfeld keinen 
wesentlichen Anreiz für das Aufsuchen dieser Örtlichkeiten zu setzen, reichen die Verbote aus § 10 a Abs.1 der Corona-
Verordnung des Landes Niedersachsen aus.
Die Hansestadt Lüneburg erlässt neben dieser Allgemeinverfügung eigene Regeln, die das Abbrennen von Feuerwerks-
körpern verbieten oder beschränken. Diese Allgemeinverfügung ergänzt diese Regelungen unter dem Aspekt des Infekti-
onsschutzes. Die Benennung der Örtlichkeiten ist mit der Hansestadt Lüneburg abgestimmt.
Begründung zu 1 a) und b):Begründung zu 1 a) und b):
Die beschriebenen Areale zu 1 a) und b) liegen in der unmittelbaren Innenstadt. Sie sind als öffentliche Plätze bekannt 
und beliebt. Dort sammeln sich traditionell Menschen zu verschiedenen Anlässen an. Dies ist durch die Größe der Flä-
chen, ihre Lage im Stadtgebiet und ihre Gestaltung, die auf eine besondere Attraktivität abzielt, begründet. Die Flächen 
haben nicht nur eine hohe Anziehungswirkung auf Einheimische. Gäste der Hansestadt suchen diese Örtlichkeiten eben-
falls auf, wenn sie durch die Innenstadt Lüneburgs flanieren.
Vor diesem Hintergrund muss trotz der allgemeinen Kontakteinschränkung befürchtet werden, dass sich größere 
Ansammlungen von Menschen in der Nacht von Silvester auf Neujahr an diesen Plätzen bilden und unter Einfluss der 
Feierstimmung und Alkoholeinfluss die Kontaktgebote nicht eingehalten werden. Hierbei spielt das Abbrennen von Feu-
erwerkskörpern eine bedeutsame Rolle, weil eine große Zahl von Menschen hierdurch angelockt werden kann.
Begründung zu 1 c):Begründung zu 1 c):
Der Bereich um den Stintmarkt hat zwar nicht den gleichen Charakter wie die Bereiche um den Marktplatz und den 
Platz Am Sande. Der Stintmarkt mit dem Platz um den Alten Kran ist jedoch ein beliebter Treffpunkt für jüngere Men-
schen. Das Publikum ist ein anderes als am Marktplatz oder auf dem Platz Am Sande, die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Ansammlungen bilden, ist jedoch gleich zu bewerten. Die räumliche Situation ist im Vergleich sogar beengter. Auch hier 
sind die Verbote aus § 10 a der Verordnung verhältnismäßig und ausreichend.
Begründung zu 1 d) und e):Begründung zu 1 d) und e):
Die Bereiche um den St. Stephanus-Platz mit dem anschließenden Einkaufszentrum und der Thorner Platz mit Schule 
und Kirche sind zentrale Orte in großen, bevölkerungsreichen Stadtteilen in Lüneburg, wo sich zu Silvester traditionell 
hauptsächlich Bewohner dieser Stadtteile in großer Zahl treffen und feiern. Daraus ergibt sich eine hohe Wahrscheinlich-
keit von Kontakten, die nicht den geltenden Regeln des Infektionsschutzes entsprechen. 
Begründung zu 1 f): Begründung zu 1 f): 
Der Kalkberg unterscheidet sich von den anderen in dieser Allgemeinverfügung behandelten Orten. Es handelt sich um 
einen nicht bewohnten Bereich, der sich in der Silvesternacht als Aussichtspunkt über die Stadt einen Namen gemacht 
hat und deswegen eine große Anziehungskraft entwickelt. Deshalb ist auch hier mit Menschenansammlungen zu 
rechnen.
Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht 
Lüneburg in 21337 Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, erhoben werden.
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Lüneburg schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
in der Justiz (Nds. ERRWO-Justiz) vom 21. Oktober 2011 (Nds. GVBI. S. 367) in der derzeit geltenden Fassung zu 
erheben.
Die Anfechtungsklage gegen diese Verfügung hat nach § 28 Abs. 3 IfSG in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG keine auf-
schiebende Wirkung. Der Anordnung ist auch dann unverzüglich Folge zu leisten, wenn gegen die Verfügung Klage 
erhoben worden ist. Gem. § 80 Abs. 5 VwGO kann das Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 
Lüneburg, auf Antrag die aufschiebende Wirkung einer Klage ganz oder teilweise wiederherstellen.

Lüneburg, 23.12.2020

Landkreis Lüneburg
Der Landrat
i.V.
Krumböhmer
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